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(1) Institutionelle Anleger haben ö entlich bekannt zu machen, inwieweit die Hauptelemente ihrer Anlagestrategie

dem Pro l und der Laufzeit ihrer Verbindlichkeiten, insbesondere langfristiger Verbindlichkeiten, entsprechen und wie

sie zur mittel- bis langfristigen Wertentwicklung ihrer Vermögenswerte beitragen.

(2) In dem Fall, dass ein Vermögensverwalter im Namen eines institutionellen Anlegers – sei es mit einem

Ermessensspielraum im Rahmen eines Einzelkundenmandats oder im Rahmen eines Organismus für gemeinsame

Anlagen – investiert, hat der institutionelle Anleger die folgenden Informationen über seine Vereinbarung mit dem

Vermögensverwalter öffentlich bekannt zu machen:

1. wie durch die Vereinbarung mit dem Vermögensverwalter Anreize dafür gescha en werden, dass der

Vermögensverwalter seine Anlagestrategie und Anlageentscheidungen auf das Pro l und die Laufzeit der

Verbindlichkeiten, insbesondere langfristiger Verbindlichkeiten, des institutionellen Anlegers abstimmt;

2. wie durch die Vereinbarung Anreize dafür gescha en werden, dass der Vermögensverwalter

Anlageentscheidungen auf der Grundlage einer Bewertung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der finanziellen

und nicht nanziellen Leistung der Gesellschaft, in die investiert werden soll, tri t und sich in die Gesellschaft

einbringt, in die investiert wurde, um deren Leistung mittel- bis langfristig zu verbessern;

3. wie die Methode und der maßgebliche Zeitraum für die Bewertung der Leistung des Vermögensverwalters und die

Vergütung für Vermögensverwaltungsdienste dem Pro l und der Laufzeit der Verbindlichkeiten, insbesondere

langfristiger Verbindlichkeiten, des institutionellen Anlegers entsprechen und wie diese die langfristige

Gesamtleistung berücksichtigen;

4. wie der institutionelle Anleger die dem Vermögensverwalter entstandenen Portfolioumsatzkosten überwacht und

wie er einen angestrebten Portfolioumsatz oder eine angestrebte Portfolio-Umsatzbandbreite festlegt und

überwacht;

5. die Laufzeit der Vereinbarung mit dem Vermögensverwalter.

Sind eine oder mehrere dieser Zi ern nicht in der Vereinbarung mit dem Vermögensverwalter enthalten, hat der

institutionelle Anleger eine unmissverständliche und mit Gründen versehene ö entliche Erklärung abzugeben,

warum dies der Fall ist.

(3) Die Informationen gemäß Abs. 1 und 2 haben auf der Website des institutionellen Anlegers kostenfrei zur

Verfügung zu stehen und jährlich aktualisiert zu werden, es sei denn, es gibt keine wesentliche Änderung.

Institutionellen Anlegern, die durch die Richtlinie 2009/138/EG reguliert werden, ist es gestattet, diese Informationen

in ihren Bericht über Solvabilität und Finanzlage gemäß Art. 51 der genannten Richtlinie aufzunehmen.
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